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         Zittau, den 02.11.2025 
 

 

Beschlussvorlage Nr. 03+04+05/2025 
zur Verbandsversammlung des Zweckverbandes  
„Oberlausitz Wasserversorgung“ am 26.11.2025 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: Jahresabschluss 2024 des ZV OWV 
(TOP 4) 

 
Gesetzliche Grundlage: SächsGemO,  SächsEigBVO 
  
Bereits gefasste Beschlüsse:  - 
 
Aufzuhebende Beschlüsse:  - 
 
         _________________ 
Beratungsfolge Sitzungstermin     Abstimmung  
 ö   nö 
          
Verwaltungsrat  
     
          
Verbandsversammlung 26.11.2025 
 

          
 
Begründung:  
 
Als Anlage erhalten die Verbandsräte den Ausdruck der Testatsausfertigung zum 
Jahresabschlussbericht der DONAT WP GmbH. 
 
Der ZV OWV schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 34,4 T€ ab. Dieses 
Ergebnis ist um ca. 20 T€ geringer als geplant. Der geringere Überschuss ergibt sich aus der 
Verringerung der Vergütung für die Bürgschaftsübernahme für Darlehen der SOWAG, die um ca. 25 
T€ geringer war als geplant. Die Kosten für die allgemeine Verwaltung stiegen zum Vorjahr nicht. um 
3 T€ geringer als vorgesehen. Das Teilergebnis aus den Pachterträgen für die 
Wasserversorgungsanlagen war wie geplant erfolgsneutral. 
 
Das Eigenkapital (Kapitalposition) erhöhte sich im Jahr 2024 um den Überschuss des ordentlichen 
Ergebnisses (34,4 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2024 nun 95,3 %. Im Jahr 2024 hat 
der Zweckverband keine Darlehen aufgenommen. Das im Jahr 2021 aufgenommene Darlehen hat 
einen Stand von 105 T€. 
 
Der Gewinn des Geschäftsjahres 2024 soll wiederum in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 
eingestellt werden. 
 

Die DONAT WP GmbH hat dem Jahresabschluss einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 
 
Anlagen:  
Ausdruck der Testatsausfertigung Jahresabschluss 2024 
 
 
Veröffentlichung:  ja/nein    vollst. Auszug 
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Beschlussantrag: 
 
Nr. 03/2025 – Feststellung des Jahresabschlusses 
 
Der Jahresabschluss 2024 des Zweckverbandes „Oberlausitz Wasserversorgung “ wird in der von der 
DONAT WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und am 16.10.2025 bestätigten 
Fassung festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder 
der Verbandsversammlung:   86 
            
davon anwesend     
            
 
Ja-Stimmen      
 
Nein-Stimmen      
 
Stimmenthaltungen     
            
von der Abstimmung ausgeschlossen aufgrund 
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO   
            
 
Bestätigung: 
 
 
 
 
............................................. 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
............................................     ........................................... 
Verbandsrat       Verbandsrat 
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Beschlussantrag:  
 
Nr. 04/2025 – Mittelverwendung 
 
Der Jahresüberschuss wird in Höhe von 34.394,04 € in die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder 
der Verbandsversammlung:   86 
            
davon anwesend     
            
 
Ja-Stimmen      
 
Nein-Stimmen      
 
Stimmenthaltungen     
            
von der Abstimmung ausgeschlossen aufgrund 
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO   
            
 
Bestätigung: 
 
 
 
 
............................................. 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
............................................     ........................................... 
Verbandsrat       Verbandsrat 
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Beschlussantrag:  
 
Nr. 05/2025 – Entlastung des Verbandsvorsitzenden 
 
Der Verbandsvorsitzende nimmt die Aufgaben der Betriebsleitung gemäß der Sächsischen 
Eigenbetriebsverordnung wahr. In dieser Eigenschaft wird er für das Geschäftsjahr 2024 gemäß § 34 
Absatz 1 Punkt 2 SächsEigBVO entlastet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder 
der Verbandsversammlung:   86 
            
davon anwesend     
            
 
Ja-Stimmen      
 
Nein-Stimmen      
 
Stimmenthaltungen     
            
von der Abstimmung ausgeschlossen aufgrund 
Befangenheit gem. § 20 SächsGemO   
            
 
Bestätigung: 
 
 
 
 
............................................. 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 
............................................     ........................................... 
Verbandsrat       Verbandsrat 
 


